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Artikel III-69 (ex-Artikel 100)

(1) Unbeschadet der sonstigen in der Verfassung vorgesehenen Verfahren kann der Rat

einen Europäischen Beschluss erlassen, in dem die der Wirtschaftslage angemessenen Maßnahmen

festgelegt werden, insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit

bestimmten Waren auftreten.

(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen

Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von

gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einen Europäischen Beschluss erlassen, durch

den dem betreffenden Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen finanzieller Beistand durch die

Union gewährt wird. Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament davon.
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